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Bitte bei Antwort angeben Tel. 09353 I 793-1307 Zimmer- Marktplatz 8
Fax 093531793-851307 Nummer 97753 Karlstadt
E-Mail Florianlist@Lramsp.de 023 13.11.2023

lhr Kontakt De-Mail Poststelle@Lramsp.De-MaiLde
KBR List Persönliche Termine bitte telefonisch absprechen.

Bauort: Esselbach, Hauptstraße90
Gemarkung: Esselbach
FlurNr.: 171, 645
Bauherr: Gemeinde Esselbach
Bauvorhaben: Aufstellung des Bebauungsplans "Zur Krone" durch die Gemeinde Esselbach im Ver-

fahren nach § 13a BauGB

Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes. Sie
dient dazu, den evtl. notwendigen Einsatz der Feuerwehr vorzubereiten und seine Wirksamkeit mög-
lichst erfolgreich zumachen.

Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr:
Die Zufahrten zu den Schutzobjekten müssen für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von 10 t si-
chergestellt sein. Die Zufahrtswege müssen mit Fahrzeugen die eine Länge von 10 m, eine Breite von
2,5 m und einen Wendekreisdurchmesser von 18,5 m besitzen, befahren werden können.

Werden Stichstraßen oder —wege mit mehr als 50 m Länge angelegt, ist an deren Ende ein Wendeplatz
anzulegen. Der anzunehmende Wendekreisdurchmesser beträgt 18,5 m. Bei nur einspurig befahrbaren
Straßen sind in Abständen von ca. 100 m Ausweichstellen anzulegen.

Löschwasserversorgung:
Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist sicher zu stellen.
- Die erforderliche Löschwassermenge gemäß DVGW- W405 muss zur Verfügung stehen.
- Die Wasserversorgung ist gemäß den Richtlinien des DVGW auszuführen.

1st die Löschwasserversorgung aus dem Hydrantennetz unzureichend, so ist durch andere Maßnah-
men die Löschwasserversorgung sicherzustellen, z. B. Löschwasserzisternen oder Löschwasserteiche.
Die Entnahmestellen müssen sich außerhalb des Trümmerschattens der Gebäude befinden. Die DIN
14 230 für Unterirdische Löschwasserbehälter sind zu beachten. Bei den Ansaugstutzen ist die DIN 14
319 zu beachten.
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Bei der Auswahl der Hydranten soli ein Verhältnis von ca. 2/3 Unterflurhydranten zu 1/3 Überflurhyd-
ranten eingehalten werden.

Angriffs und Rettungswege:
Aus Aufenthaltsräumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen muss die Rettung von Perso-
nen über zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen gewährleistet sein (Art. 31 BayB0). Bei bau-
lichen Anlagen ohne besondere Art und Nutzung und einer Bauhöhe unterhalb der Hochhausgrenze
kann der zweite Rettungsweg auch über Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die Feu-
erwehr über das erforderliche Rettungsgerät (z.B. Drehleiter usw.) verfügt.

Hinweis Photovoltaik:
Bei Installation einer PVA muß eine wirksame Einrichtung zur Freischaltung für DC-Leitungen (z.B.
Feuerwehrschalter) eingebaut werden. Eine Kennzeichnung (Gebäude, Leitungen, Sicherungskasten,
etc.) ist anzubringen. Die Anwendungsregel "Maßnahmen für den DC-Bereich einer Photovoltaikan-
lage zum Einhalten der elektrischen Sicherheit im Fa Ile einer Brandbekämpfung oder einer techni-
schen Hilfeleistung (VDE-AR-E2100-712) ist zu beachten.

Mit freendlichen Grüßen

Kreisbrandrat


